
Das hohe Ministerium für Handel und Gewerbe hat den Magistrat, im Wege der hohen Landesstelle, mit Erlaß
vom 10. d. M. Z. 660, beauftragt, in kürzester Zeit die nöthigen Einleitungen zur Vornehmeres Wahlaktes für
die zn errichtende Handelskammer der Haupt- und Residenzstadt Wien, welche vorläufig den Bezirk von
ganz Nieder-Oesterreich vertreten soll, zu treffen.

Das aus diesem Anlasse mitgetheilte provisorische Gesetz für die Errichtung von Handelskammern, enthält im Wesent¬
lichen nachstehende Vestinmungen:

1. Handelskammern werden in Wien und in mehreren Provinzialstädten ins Leben treten.
2. Die Handelskammern stehen unmittelbar unter dem Ministerium für Handel und Gewerbe.
3.  Dieselben haben cls berathen-e Institute im Allgemeinen die Bestimmung:
Wünsche und Vorschläge über alle Gewerbs- und Handelszustände in Verhandlung zu nehmen, und über erhal¬

tene Aufforderung, oder auch ohne dieselbe, ihre Ansichten und Gutachten für die Erhaltung und Förderung des Ge-
werbsfleißes und des Verkehres, zur Kenntniß der Behörden zu bringen.

Auch sind die Handelskammern über neue Gesetze und Verordnungen in Gewerbs- und Handelsangelegenheiten,
bevor dieselben erlassen, oder die bestehenden wesentlich abgeändert werden, um ihr Gutachten zu vernehmen.

4. Jede Handelskammer hat mit Inbegriff des Vorsitzenden aus nicht weniger als 9, und nicht mehr als
>21 Mitgliedern zn bestehen.

5. Zum Mitglieds - er Handelskammer, kann jeder, in den industriellen und kommerziel¬
len Wissenschaften Bewanderte gewählt werden, der großjährig ist, und in dem Bezirke - er
Handelskammer seinen Wohnsitz hat.

Zwei Drittheile - er Mitglieder müssen jedoch ein Gewerb-, Fabriks- oder Handelsgeschäft
für eigene Rechnung betreiben.

6. Die Berufung der Mitglieder in die Handelskammern geschieht durch Wahl.
7. Die Mitglieder werden auf 3 Jahre gewählt. Alljährlich am 31. Dezember tritt ein Drittheil nach dem

Loose aus. Von den bei der Errichtung der Handelskammern gewählten Mitgliedern hat ausnahmsweise das erste
Drittheil nach Ablauf des zweiten Jahres auszutreten.

8. Ohne Grund kann Niemand die auf ihn gefallene erste Wahl ablehnen.
Ob die Gründe für die Ablehnung der Wahl eine Berücksichtigung verdienen, entscheidet die Handelskammer, welche

immer mit V- der Mitglieder als constituirt angesehen wird.

9. Zur Wcrhl berechtigt sind bei Errichtung der Handelskammer Ln Wien, alle, bei demk. k.
n. ö. Merkantil und Wechselgerichte protokollieren Fabrikanten, Gewerbs- und Handelsleute.

10. Die Vetörde hat die Wahl einzuleiten. Die Wahl geschieht mittelst geschlossener Stimmzettel. -
Kein Wählei ist berechtigt, Andere zur Stimmgebung zu bevollmächtigen.

- Bei der Wchl entscheidet die relative Stimmenmehrheit.
11. Der Wahlakt und das Verzeichniß der gewählten Mitglieder ist dem Minister des Handels vorzulegen. Die Namen

der Gewählten siid durch die Provinzialzeitung bekannt zu geben.
12. Die Handelskammer wählt aus ihrer Mitte auf Ein Jahr den Vorsitzenden, und dessen Stellvertreter. Auf

Grundlage diescr Bestimmungen ist nun die Wahl der, von dem hohen Handelsministerium auf Ein und zwanzig fest¬
gesetzten Mitglieder der Handelskammer für Wien, zu veranlassen.

Zu diesem Ende hat der Magistrat vor Allem zur Ausnahme der Wähler de» 88. Dezemberd. I . festgesetzt.
An diesem Lage werden in den untverzeichneten Bezirken, an den bestimmten Aufnahmsorten, eigene Commissionen,

bestehend aus eimm Magistrats- Commissäre mit2 Repräsentanten des Handels- und Gewerbsstandes bestellt sein.
vor welchen alle Jene , die sich an - er Wahl als Stinnnaeber betheiligen wollen , mit
dem Bescheide - es hiesigen Merkantil -und Wechselgerichtes über die Protokolltrung
ihrer Firma auszuweisen haben werden. Rur bei Großhändlern , hiesigen bürgerlichen
Handelsleuten und k k. landesprivilegirten Fabrikanten , genügt die Vorzeigung
-es Grwerbsteuerscheines.

Rach ausgkwicsenem Stimmrechte werden dann die Wähler in die Wählerlisten eingezeichnet, ihnen eine Leqitimattons-
kartc und ein Stimmzettel behändigt.

Die Wähleraufnahme geschieht am oberwähnte»Tage Vormittags von v bis 1 Uhr Mittags , und von :r
bis 8 Uhr Nachmittags. Um 6 Uhr werden die Wählerlisten geschloffen und kann eine nachträa
liche Aufnahme in dieselben in keinem Falle Statt finden.

Die Herren Wähler wollen sich also am 28. d. M. in den vorbesagten Stunden, und zwar persönlich zur Aus¬
weisung ihres Wahlrechtes, nach Verschiedenheit ihres Wohnortes , in nachstehender Weise einfinden:

Z » - er Stadt:
I. Bezirk.

Vom Haufe Rr . 1 bis inei. Nr . 666,
gaffe, im 1.Stock

im Landhaufe in der Herren-
II. Bezirk.

Vom Hanfe Nr . 601 bis Rr . 1218 , auf dem Rathhaufe in der Wipp
lingerstraße , im Rathssaale , im 1. Stocke.

Zn den Vorstädten:
III. Bezirk.

Von der Leopoldstadt , Jägerzeile und Roßau , i ""hAEmdehause in

V. Bezirk.
Von Gumpendorf , Laimgrnbe , Magdalenagrnnd,

Mariahilf , Windmühle , Neubau und Schot
tenfeld,

im Gemeindehaufe am
Neubau.

IV,Brzirk»
Von der Landstraße, Erdberg , Weißgärber,

Wieden , Matzleinsdorf , Schaumburger
grund, Hungelbrunn , Laurenzergrund, Ni¬
kolsdorf , Margarethen , Hundsthurm und
Reinprechtsdorf.

VI. Bezirk.
Von St . Ulrich, Spittlberg , Jofephstabt , Altler -1

chenfeld,Strozzengrund , Alfervorsiadt , Brei - f im Gemeindehaufe in
tenfeld, Michelbaiern , Althan , Thuri , Him t der Alfervorsiadt.
melpfortgrund und Lichtenthal , '

«u Gemeindehaufe auf
-er Wieden.

Der Tag der Wahl wird vorläufig auf den 10. Jänner 1849 festgesetzt, in welcher Beziehung für die hiefigen Herren Wähler die näheren Bestimmungen in einer
eigenen Kundmachung werden bekannt gegeben werden.

Von dem Magistrate der Stadt Wien
am IV. Dezember 1848.

Gedruckt bei Leop. Grund, Hundsthurm Nr. 1.
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